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des Völkerrechts hält die BRD in 
ihrer Politik jedoch auch heute noch 
an Elementen der A. fest. So vor al
lem durch die vom höchsten Gericht 
der BRD, dem Bundesverfassungs
gericht, in seinem Urteil vom 
31. 7. 1973 zum Grundlagenvertrag 
zwischen der DDR und der BRD 
ausdrücklich bestätigten, jeder tat
sächlichen und rechtlichen Grund
lage entbehrenden Behauptungen, 
daß das ehemalige Deutsche Reich 
als Völkerrechtssubjekt weiterbe
stehe, daß die BRD als Staat mit dem 
ehemaligen Deutschen Reich iden
tisch und hinsichtlich ihres Territo
riums mit ihm teilidentisch sei und 
daß es nach wie vor ein »gesamt
deutsches« Staatsgebiet und Staats
volk gäbe. Aus diesen völkerrechts
widrigen Fiktionen leitet die BRD 
u. a. ihre bis heute aufrechterhaltene 
Weigerung ab, die Staatsbürger
schaft der DDR zu respektieren.

Allgemeinbildung: in der soziali
stischen Gesellschaft eine den Men
schen als Persönlichkeit allseitig prä- 

ende Einheit von Kenntnissen, Fä- 
igkeiten und Überzeugungen. 

Wichtige Bestandteile sind die mut
tersprachliche, die mathematische, 
die naturwissenschaftliche, die 
fremdsprachliche, die künstlerisch- 
musische, die körperliche und die 
polytechnische Bildung. Sie sind be
stimmten Ausbildungsdisziplinen 
zugeordnet. Zur A. zählen ebenfalls 
die weltanschauliche, die morali
sche, die ästhetische sowie die Ge
fühls- und Willensbildung, die fach
übergreifend in allen Bildungs- und 
Erziehungsprozessen betrieben 
wird. Die A. ist Grundlage für jede 
Spezialbildung und ist mit dieser zu
sammen einerseits Voraussetzung 
für die von der Gesellschaft erwarte
ten und vom Individuum zu erfüllen
den Aktivitäten im Beruf, in der Fa
milie und der Gesellschaft; anderer
seits wird die A. durch diese Tätig
keiten ständig erweitert und vertieft. 
Jeder Fortschritt in der Entwicklung

der sozialistischen Gesellschaft 
schafft neue Bedingungen und Mög
lichkeiten für die Persönlichkeitsent
wicklung und damit zugleich für 
eine hohe A. aller Mitglieder der Ge
sellschaft. Sozialistische A. hat dyna
mischen Charakter; sie schließt die 
Befähigung und die Entwicklung der 
Bereitschaft zur ständigen Erweite
rung und Vervollkommnung des 
Wissens und Könnens, zu aktiver 
und schöpferischer Betätigung und 
zur Befriedigung der wachsenden 
geistigen und kulturellen Bedürf
nisse ein. Die Vermittlung einer ho
hen A. ist in der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung eine gesamtge
sellschaftliche Aufgabe. Die in der 
allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule vermittelte einheitliche 
Grundlagenbildung wird durch viel
fältige, auf ihr aufbauende Bildungs
bemühungen der Gesellschaft er
gänzt und bereichert (—*• einheitli
ches sozialistisches Bildungswesen). 
Das Wesen der sozialistischen A. 
wird entscheidend durch die in ihr 
verwirklichte Einheit von Wissen
schaftlichkeit und Parteilichkeit und 
den in der allgemeinbildenden 
Schule durchgeführten polytechni
schen Unterricht sowie die produk
tive Arbeit der Schüler bestimmt (—» 
polytechnische Bildung und Erzie
hung). Der Inhalt der sozialistischen 
A. wird in Übereinstimmung mit den 
Zielen der gesellschaftlichen Ent
wicklung, mit dem Entwicklungs
stand der Wissenschaften, der Tech
nik und Kultur und mit den realen 
Möglichkeiten seiner Aneignung 
festgelegt. Der Inhalt der sozialisti
schen A. wird geprägt von der Theo
rie und den Methoden des Marxis
mus-Leninismus, die unerläßlich 
sind für die Erkenntnis der wissen
schaftlichen Wahrheit, der allgemei
nen Entwicklungsgesetze in Natur, 
Gesellschaft und im Denken sowie 
für die Anwendung der wissen
schaftlichen Erkenntnisse zum 
Wohle des Menschen. Die Ziele und 
Inhalte der A. sind eindeutig klassen-


